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VORWORT

wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Produkte und Dienstleistungen interessieren!  
Als Maschinenbauunternehmen mit höchsten Qualitätsansprüchen ist es unser Ziel, 
Ihnen zuverlässige Lösungen und eine professionelle Abwicklung zu bieten.

Dieses Dokument dient als vertragliche Grundlage für unsere Zusammenarbeit. Es 
enthält die Rahmenbedingungen für den Kauf unserer Produkte und die Inanspruch-
nahme unserer Dienstleistungen. Um eine transparente und faire Geschäftsbeziehung 
zu gewährleisten, sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ein fester Be-
standteil dieses Vertrags. Diese finden Sie im Anhang dieses Dokuments.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, die Vereinbarung sorgfältig durchzulesen. 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die Inhalte zur Kenntnis genommen 
haben und diesen zustimmen. Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team von Maschinenbau Leis

INHALT

1. Produkt- & Leistungsbeschreibung
2. Vertragsvereinbarung mit Vertragsdaten

Anhang: 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,



1. Produkt- & Leistungsbeschreibung

WIG Schweissstab-Aufbewahrung 
geschlossen

Mit unserem WIG-Schweissstab-Halter in der geschlossenen Version sorgen Sie für 
eine sichere, staubfreie und stets griffbereite Lagerung Ihrer Zusatzwerkstoffe – wenn 
gewünscht, sogar direkt am Schweisstisch!

Vorteile & Eigenschaften auf einen Blick:

WIG-Schweissstäbe sicher und staubfrei aufbewahren

    Sichere & saubere Aufbewahrung   
schützt Schweissstäbe vor  
Staub und äußeren Einflüssen.

    Flexible Befestigung  
geeignet für die Wandmontage  
oder die Befestigung am Lochtisch.

    Platz für 5 Köcher  
jeder Köcher mit 50 mm Durchmesser, 
ideal für mehrere Kilo Schweissstab.

    Perfekt für 1000 mm lange Stäbe  
passend für alle Stahl-, Aluminium-  
und Chrom-Nickel-Zusatzwerkstoffstäbe.

    Robuste Bauweise & kompakte Maße  
375 mm Breite x 1005 mm Höhe (mit Köcher).

84,99 € UVP 
inkl. MwSt., zzgl. Versand

Das 

ORIGINAL

!
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2. Vertragsvereinbarung mit Vertragsdaten

Dieser Vertrag wird geschlossen zwischen

Maschinenbau Leis GmbH
Hattenheimerstraße 1
DE - 65375 Hallgarten

Telefon: 067237252
Mail: info@leis-maschinenbau.de

- im Folgenden „Maschinenbau Leis“ genannt -

und

[Kundenname / Unternehmen]

[Firmenname / Name]

[Anschrift]

[PLZ, Ort]

[Telefon]

[E-Mail]

 - im Folgenden „Kunde“ genannt - .

1 | Vertragsparteien
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2. Vertragsvereinbarung mit Vertragsdaten

Dieser Vertrag regelt die Lieferung und/oder Erbringung folgender Produkte und/oder 
Dienstleistungen:

[Produkt - falls zutreffend]

Produktbeschreibung: 

[Dienstleistung - falls zutreffend]

Leistungsbeschreibung:  

2 | Vertragsgegenstand
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2. Vertragsvereinbarung mit Vertragsdaten

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Maschinenbau Leis sind Bestand-
teil dieses Vertrags. Der Kunde bestätigt, diese zur Kenntnis genommen zu haben.
Abweichende oder ergänzende Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Form.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, bleibt 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Maschinenbau Leis gewährt die gesetzliche Gewährleistung nach § 434 BGB.
Für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung oder Fremdeinwirkung entstehen, 
übernimmt Maschinenbau Leis keine Haftung. Weitere Details zur Gewährleistung 
und Haftung sind in den AGB geregelt.

Dieser Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.
Bei Dienstleistungen endet der Vertrag nach vollständiger Leistungserbringung.
Kündigungsrechte richten sich nach den AGB und dem geltenden Recht.

• Gesamtpreis (netto/brutto): € [Betrag]

• Zahlungsbedingungen: [z. B. 14 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug]

• Lieferbedingungen: [z. B. Lieferzeit, Versandart, Abholung, Montageservice]

• Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum 
von Maschinenbau Leis.

3 | Vertragsgrundlagen

5 | Gewährleistung & Haftung

6 | Vertragsdauer & Kündigung

4 | Preise, Zahlung & Lieferung
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2. Vertragsvereinbarung mit Vertragsdaten

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die aktuelle Version der AGB 
finden Sie im Anhang, auf unserer Website unter www.leis-maschinenbau.de/agb so-
wie auf Anforderung in Textform.

Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB) von Maschinenbau Leis gelesen, verstanden und akzeptiert hat.

Des Weiteren erklärt sich der Kunde mit den vertraglichen Bedingungen in diesem 
Dokument einverstanden.

Ort, Datum: 

Unterschrift Kunde: 
(Name in Druckbuchstaben / Firmenstempel)

Ort, Datum: 

Unterschrift Maschinenbau Leis:  
(Name in Druckbuchstaben / Firmenstempel)

7 | Einverständniserklärung & Unterschriften
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

Maschinenbau Leis GmbH
Hattenheimerstraße 1

65375 Hallgarten

AGB Stand: 11.03.2025

§ 1  Anwendungsbereich

1.1  Die vorliegenden AGB gelten für alle Leistungen und Angebote der Maschinenbau Leis 
GmbH („Anbieter“) an ihre Kunden. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leis-
tungen oder Angebote an den Kunden, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert verein-
bart werden.

1.2  Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn der 
Anbieter ihrer Geltung im Einzelfall nicht explizit widerspricht. Eine Bezugnahme des An-
bieters auf Schreiben oder E-Mails des Kunden, die mit den AGB des Kunden versehen sind, 
sind kein Einverständnis mit der Geltung jener AGB.

1.3  Der Anbieter hat das Recht, diese AGB mit Wirkung für die Zukunft einseitig zu ändern und/
oder zu ergänzen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist. Der Kun-
de wird bei Anpassung dieser AGB über die beabsichtigten Änderungen bzw. Ergänzungen 
mit angemessener Ankündigungsfrist vorab informiert. Widerspricht der Kunde der Gel-
tung der neuen AGB nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Benachrichtigung (die „Wi-
derspruchsfrist“), gelten die geänderten AGB als vom Kunden angenommen. Der Anbieter 
wird in seiner Benachrichtigung auf das Widerspruchsrecht und die Bedeutung der Wider-
spruchsfrist hinweisen. Im Falle eines Widerspruchs kann der Kunde die Nutzung nach der 
bisherigen Fassung der AGB fortsetzen.

1.4  Treffen die Parteien von diesen AGB abweichende Vereinbarungen, so gehen diese den Re-
gelungen der AGB vor. Abweichende Vereinbarungen, die nach Vertragsschluss getroffen 
werden, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.

1.5  Der Anbieter schließt Verträge ausschließlich mit Unternehmern, d.h. mit Personen, die eine 
selbstständige berufliche (Neben-) Tätigkeit verfolgen. Der Kunde sichert daher mit Ver-
tragsschluss zu, dass er Unternehmer in diesem Sinne ist und den Vertrag in dieser Eigen-
schaft schließt.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

§ 2  Leistungspflichten des Anbieters

2.1  Der Anbieter betreibt ein Maschinenbauunternehmen, das unter anderem Maschinenbau-
teile herstellt und an Zwischenhändler zum Weiterverkauf an Endkunden vertreibt. 

2.2  Der Anbieter ist berechtigt, dem Kunden geschuldete Leistungen auch von Erfüllungsgehil-
fen / Subunternehmern erbringen zu lassen.

2.3  Sofern die Parteien feststellen, dass Leistungen des Anbieters erbracht werden sollen, die 
über das vereinbarte Leistungsspektrum hinaus gehen, sind diese separat nach einem durch 
den Anbieter festzulegenden Stundensatz zu vergüten. Im Zweifel gilt ein marktüblicher 
Stundensatz als vereinbart.

2.4  Die Parteien können die Zusammenarbeit jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden. In 
diesem Fall hat der Kunde keinen Anspruch auf den Bezug weiterer Waren. Die bis zum Zeit-
punkt der Kündigung bereits erteilten Aufträge werden zu Ende geführt.

§ 3  Qualifizierung als Zwischenhändler & Pflichten des Kunden

3.1  Der Kunde hat die Leistungserbringung Anbieters durch angemessene Mitwirkungshand-
lungen zu fördern. Er wird dem Anbieter insbesondere die dafür erforderlichen Informatio-
nen und Daten zur Verfügung stellen. 

3.2  Der Ankauf und der Weiterverkauf an Endkunden, also das Auftreten als Zwischenhändler, 
bedarf der schriftlichen Genehmigung des Anbieters. Dazu muss der Kunde ein „Antragsver-
fahren“ durchlaufen. Dazu stellt der Anbieter dem Kunden ein Formular zur Verfügung, das 
dieser ausfüllen muss. Stimmen die Angaben mit den Vorstellungen des Anbieters überein, 
erteilt dieser die entsprechende Genehmigung.

3.3  Der Anbieter empfiehlt dem Kunden unverbindlich, nicht mehr als 5 % von den vom Anbie-
ter angegebenen Preisen abzuweichen.

3.4  Der Anbieter ist für die Verpackung und den Versand an den Endkunden verantwortlich. Für 
hieraus (z.B. durch unsachgemäße Verpackung) entstehende Schäden kann der Anbieter 
nicht in Anspruch genommen werden. Der Kunde hat den Anbieter diesbezüglich von An-
sprüchen Dritter freizustellen.

3.5  Der Kunde darf die Produkte nur auf Plattformen verkaufen, die den Qualitätsstandards des 
Anbieters entsprechen und nicht dazu geeignet sind, den Ruf des Anbieters zu schädigen. 
Es wird daher empfohlen, ausschließlich auf eigenen Plattformen zu verkaufen und auf den 
Verkauf über Drittplattformen zu verzichten.

3.6  Der Kunde verpflichtet sich, die Produkte des Anbieters vorrangig an Endkunden zu verkau-
fen. Ein Weiterverkauf an andere Händler ist nur mit schriftlicher Zustimmung möglich.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

3.7  Veränderungen am Produkt sind ohne die schriftliche Zustimmung des Anbieters nicht ge-
stattet. Ausgenommen sind solche Veränderungen, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
erforderlich sind.

§ 3  Zustandekommen von Verträgen

3.1  Die Präsentation der Leistungen auf der Website, in sozialen Netzwerken, in Werbeanzeigen 
und Broschüren stellt kein bindendes Angebot des Anbieters auf Abschluss eines Vertrags 
dar.

3.2  Der Vertragsschluss zwischen Anbieter und Kunde kann fernmündlich (Videocall, Telefon, 
etc.), schriftlich oder in Textform erfolgen.

3.3  Der Kunde erhält bei mündlichem Vertragsschluss auf Wunsch des Anbieters eine Auftrags-
bestätigung, welche jedoch für den Vertragsschluss nicht konstitutiv ist.

§ 4  Zahlungsbedingungen

4.1  Die vom Anbieter angegebenen und mitgeteilten Preise sind verbindlich und verstehen sich 
jeweils netto zzgl. Mehrwertsteuer ausschließlich Verpackung, Fracht, Porto und – soweit 
eine Transportversicherung vereinbart wurde – Versicherungskosten. Die Gesamtsumme 
bestimmt sich nach der zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung.

4.2  Die Bezahlung der Leistungen des Anbieters erfolgt sofort nach Rechnungserteilung  
oder nach individueller Vereinbarung.

4.3  Der Anbieter stellt dem Kunden eine ordnungsgemäße und die Umsatzsteuer ausweisende 
Rechnung aus (ggf. durch Erfüllungsgehilfen).

4.4  Der Anbieter ist berechtigt, Teilabrechnungen entsprechend dem Fortgang der Auftrags-
bearbeitung zu erstellen und/oder Abschlagszahlungen entsprechend dem Fortgang der 
Bearbeitung zu verlangen.

4.4  Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist wechselseitig nur zulässig, wenn der jeweils an-
dere Vertragspartner die Aufrechnung anerkannt hat oder diese rechtskräftig festgestellt ist. 
Dasselbe gilt für die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts durch eine Vertragspartei.

4.5  Ist der Kunde mit fälligen Zahlungen im Verzug, behält der Anbieter sich vor, weitere Leis-
tungen bis zum Ausgleich des offenen Betrages nicht auszuführen.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

§ 5  Eigentumsvorbehalt & Verjährung

5.1  Der Anbieter behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Be-
zahlung aller seiner gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Vertrag und einer 
laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) vor.

5.2  Bevor nicht eine vollständige Bezahlung der gesicherten Forderungen erfolgt ist, dürfen die 
unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicher-
heit übereignet werden. Der Kunde hat den Anbieter unverzüglich für den Fall, dass ein 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z. B. 
Pfändungen) auf die dem Anbieter gehörenden Waren erfolgen, schriftlich zu benachrich-
tigen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Anbieter die gerichtlichen und außerge-
richtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den dem 
Anbieter entstandenen Ausfall.

5.3  Sofern die gelieferte Ware mangelhaft sein sollte, ist der Anbieter berechtigt, die von ihm zu 
erbringende Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kauf-
preis bezahlt. Dem Kunden steht jedoch das Recht zu, einen im Verhältnis zum Mangel an-
gemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

5.4  Die Allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche, welche aus Sach- oder Rechtsmängeln re-
sultieren, beträgt abweichend von § 438 Absatz 1 Nr. 3 BGB ein Jahr ab Ablieferung. 

§ 6  Liefer- und Versandbedingungen

6.1  Für den Fall, dass der Anbieter vertraglich vereinbarte Lieferfristen aus Gründen, die der 
Anbieter nicht zu vertreten hat, nicht einhalten kann, hat dieser den Kunden über diesen 
Umstand unverzüglich zu informieren und parallel die voraussichtliche bzw. neue Lieferfrist 
mitzuteilen. Sofern eine verspätete Lieferung aufgrund von Nichtverfügbarkeit der Leistung 
auch innerhalb der neu bekanntgegebenen Lieferfrist nicht erfolgen kann, ist der Anbieter 
berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegen-
leistung des Käufers (in Form der Kaufpreiszahlung) hat der Anbieter unverzüglich zu er-
statten. Die Nichtverfügbarkeit der Leistung ist beispielsweise dann gegeben, wenn eine 
nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch den Zulieferer des Anbieters stattgefunden hat, 
wenn der Anbieter ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat, wenn sonstige 
Störungen in der Lieferkette (beispielsweise aufgrund von höherer Gewalt) gegeben sind 
oder wenn der Anbieter im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet ist.

6.2  Die Lieferung erfolgt ab Lager (Geschäftssitz des Anbieters). Bei dem Lager handelt es sich 
auch um den Erfüllungsort für die Lieferung sowie um den Ort für eine etwaige Nacherfül-
lung. Für den Fall, dass der Kunde die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt 
haben möchte (Versendungskauf), hat er die Kosten - sofern nicht anders vereinbart - für die 
Versendung zu tragen. 
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

6.3  Für den Fall, dass vertraglich nichts vereinbart wurde, kann der Anbieter selbst über die Art 
des Versands (Verpackung, Versandweg, Transportunternehmen) bestimmen.

6.4  Mit der Übergabe der Ware an den Kunden geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und 
der zufälligen Verschlechterung auf den Kunden über. Im Rahmen eines Versendungskaufs 
geht die Gefahr des zufälligen Untergangs der Ware, der zufälligen Verschlechterung der 
Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur 
oder den Frachtführer über. Der Übergabe der Ware steht es gleich, wenn der Kunde im 
Verzug der Annahme ist. Bei einer vereinbarten Bringschuld geht die Gefahr mit der Bereit-
stellung zur Abladung am vereinbarten Lieferort über.

6.5  Die Lieferung der Ware, die in einem Paket oder in sonstiger Weise auf dem Postweg ge-
liefert wird, erfolgt, sofern nichts anderes mit dem Kunden vereinbart ist, auf dem Postweg 
(Paket, Spedition, etc.) an die vom Kunden mitgeteilte und im bestätigten Angebot angege-
bene Lieferadresse.

6.6  Die Lieferzeit wird bei dem jeweiligen Artikel bzw. bei der Produktbeschreibung im Angebot 
gesondert angegeben. Verbindliche Liefertermine und -fristen müssen ausdrücklich verein-
bart werden. Bei unverbindlichen oder ungefähren (ca., etwa, etc.) Lieferterminen und -fris-
ten bemüht sich der Anbieter, diese nach besten Kräften einzuhalten.

6.7  Soweit eine Abnahme der Ware und/oder Leistung zu erfolgen hat, ist diese für den Ge-
fahrübergang maßgebend. Sie muss zum vereinbarten Abnahmetermin, hilfsweise nach 
der Meldung über die Abnahmebereitschaft unverzüglich durchgeführt werden. Der Kunde 
darf die Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern. Nicht 
wesentlich sind solche Mängel, welche die Funktion des Liefergenstandes nicht außer Kraft 
setzen.

§ 7  Mängel & Gewährleistung

7.1  Erkennbare Sach- und/oder Rechtsmängelmängel sind vom Kunden unverzüglich, spätes-
tens jedoch 14 Kalendertage nach Erhalt der Ware, versteckte Sach- und/oder Rechtsmän-
gelmängel unverzüglich nach Entdeckung, letztere spätestens jedoch innerhalb der Ge-
währleistungsverjährungsfrist gemäß dieser AGB dem Anbieter  gegenüber schriftlich oder 
in Textform zu rügen. 

7.2  Der Kunde muss bei der Annahme der Lieferung eine Plausibilitätsprüfung vornehmen, d.h. 
nach Warentyp, Anzahl/Gewicht und Zustand prüfen. Bei An- bzw.- Ablieferung erkennbare 
Sachmängel, erkennbare Typenmängel und/oder Anzahl-/Gewichtsmängel müssen zudem 
dem anliefernden Transportunternehmen gegenüber gerügt und die schriftliche oder text-
liche Aufnahme der Mängel auf den Lieferpapieren/CMR von diesem vor Ort vom Kunden 
veranlasst werden. § 377 HGB bleibt unberührt.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

7.3  Eine nicht frist- oder formgerechte Rüge oder eine nicht frist- oder formgerechte Veranlas-
sung der Aufnahme der Mängelrüge gegenüber dem anliefernden Transportunternehmen 
schließen jeglichen Anspruch des Kunden aus Pflichtverletzung wegen Sachmängeln aus. 
Dies gilt nicht im Falle vorsätzlichen, grob fahrlässigen oder arglistigen Handelns durch den 
Anbieter, im Falle der Verletzung von Körper, Leben oder Gesundheit oder Übernahme einer 
Garantie der Mängelfreiheit, oder eines Beschaffungsrisikos nach § 276 BGB oder sonstigen  
gesetzlich zwingenden Haftungstatbeständen und im Falle des Rückgriffanspruches in der 
Lieferkette (§§ 478, 445a BGB).

7.4  Mit Beginn der Verarbeitung, Bearbeitung, Verbindung oder Vermischung mit anderen Sa-
chen gelten die gelieferten Produkte als vertragsgemäß vom Kunden genehmigt.

7.5  Bessert der Kunde oder ein Dritter die gelieferten Produkte unsachgemäß nach und beruht 
der Mangel hierauf, haftet der Anbieter nicht für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches 
gilt für ohne die vorherige Einwilligung des Anbieters vorgenommene Änderungen des Lie-
fergegenstandes.

7.6  Jegliche Gewährleistung und Haftung ist ausgeschlossen, wenn der Kunde die vom Her-
steller vorgegebenen technischen Vorschriften oder Gebrauchsanleitungen für den Liefer-
gegenstand nicht beachtet, soweit der Mangel hierauf beruht.

7.7  Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher (d.h. kaum sichtbar/spürbarer) Ab-
weichung von der vereinbarten oder üblichen Beschaffenheit oder Brauchbarkeit.

7.8  Die Anerkennung von Sachmängeln bedarf einer ausdrücklichen Anerkennungserklärung 
des Anbieters.

§ 8 Haftung

8.1  Der Anbieter haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für einfache Fahrläs-
sigkeit haftet der Anbieter nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit oder einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst möglich macht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf; in diesem Fall ist die Haftung jedoch auf den 
Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

8.2  Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Ver-
treter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters.

§ 9  Verschwiegenheit

9.1  Sofern im Rahmen der Zusammenarbeit „vertrauliche Informationen“ - personenbezogene 
Daten und private Informationen aller Mitarbeiter und Kooperationspartner des Anbieters 
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sowie sämtliche Informationen über den Herstellungsprozess - des Anbieters offenbart wer-
den, dürfen diese vertraulichen Informationen weder an Dritte weitergegeben werden, noch 
in anderer Form Dritten zugänglich gemacht werden. Der Kunde verpflichtet sich, alle an-
gemessenen Vorkehrungen zu treffen, um einen Zugriff Dritter zu vermeiden.

9.2  Von den vertraulichen Informationen nicht umfasst sind solche Informationen, die allgemein 
bekannt sind bzw. geworden sind (Allgemeingut) oder ohne Verschulden des Kunden allge-
mein bekannt werden oder rechtmäßig von einem Dritten erlangt wurden oder werden.

9.3  Der Kunde ist von der Schweigepflicht gegenüber Mitarbeitern, Gehilfen und Stellvertretern 
entbunden. Der Kunde hat die Schweigepflicht jedoch auf diese – im arbeitsrechtlich zuläs-
sigen Rahmen - zu überbinden und haftet für deren Verstoß gegen die Verschwiegenheits-
verpflichtung wie für einen eigenen Verstoß.

9.4  Die Verschwiegenheitsverpflichtung reicht über die Dauer dieses Vertragsverhältnisses hin-
aus.

9.5  Von der Schweigepflicht ausgenommen sind gesetzliche oder behördliche Offenbarungs-
verpflichtungen.

9.6  Im Falle einer Verletzung der in diesem Absatz „Verschwiegenheit“ benannten Pflichten, ver-
pflichtet sich der Kunde an den Anbieter eine angemessene Vertragsstrafe zu zahlen. Die 
Höhe der Vertragsstrafe legt der Anbieter fest. Der Kunde kann die Höhe der Vertragsstrafe 
vom zuständigen Gericht prüfen lassen. Die Vertragsstrafe wird auf etwaig geltend gemach-
te Schadensersatzansprüche wegen eines Verstoßes gegen die Verschwiegenheitspflicht 
angerechnet. 

 

§ 10  Schlussbestimmungen

10.1  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

10.2  Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB einschließlich dieser Bestimmung ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen un-
berührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen ge-
setzlichen Regelungen.

10.3  Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen ist mit Ausnahme des Falles der Über-
nahme einer Bringschuld oder anderweitiger Vereinbarung der Sitz des Anbieters. Gerichts-
stand ist ebenfalls der Sitz des Anbieters.
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